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RS OGH 1948/7/7 2Ob66/48
(2Ob67/48), 4Ob538/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1948

Norm

AußStrG §9 D1

Rechtssatz

Wer von einem erbserklärten Erben ohne abhandlungsbehördliche Genehmigung ein zum Nachlaß gehöriges

Unternehmen erwirbt, ist nicht Beteiligter im Sinne des § 9 AußStrG.

Entscheidungstexte

2 Ob 66/48

Entscheidungstext OGH 07.07.1948 2 Ob 66/48

Veröff: SZ 21/112

4 Ob 538/95

Entscheidungstext OGH 27.06.1995 4 Ob 538/95

Auch; Beisatz: Der Dritte, der mit dem Erben oder der Verlassenschaft ein abhandlungsbehördlich zu

genehmigendes Rechtsgeschäft geschlossen hat, ist nicht Beteiligter und daher nach § 9 AußStrG nicht zum

Rekurs legitimiert. (T1)
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